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RS OGH 1991/6/18 4Ob530/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1991

Norm

AußStrG idF WGN 1989 §14 Abs4 C5

Rechtssatz

Soweit der Justizausschußbericht ausführt, § 14 Abs 4 AußStrG entspreche dem § 519 Abs 1 Z 2 und Abs 2 ZPO, wird

damit nur zum Ausdruck gebracht, daß nun für - "echte" - Aufhebungsbeschlüsse im Berufungs- und im

Rekursverfahren (auch nach dem AußStrG) die gleiche Regelung gelten soll; auf den Ausschluß jeglicher Rechtsmittel

gegen alle Beschlüsse, die nicht in § 519 ZPO aufgezählt sind, wird damit nicht Bezug genommen.
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